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 Gesundheitsgesetz (GesG)                   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 301.100 (Ge-
sundheitsgesetz [GesG] vom 
20. Januar 2009) (Stand 
1. Juli 2024) wird wie folgt ge-
ändert: 

   

Ergebnis der 1. GR-Beratung vom 24. September 2024: 
 
Zustimmung zum Entwurf Regierungsrat 
(keine Änderungen seitens Grosser Rat beschlossen) 
 
Prüfungsanträge zu §§ 27a und 27 b 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/301.100/de
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Gesundheitsgesetz     

(GesG)     

vom 20. Januar 2009     

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

                        

gestützt auf § 41 der Kantons-
verfassung, 

gestützt auf die Art. 35–38 und 
55a des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung 
(KVG) vom 18. März 1994 1), 
die Verordnung über die Fest-
legung der Höchstzahlen für 
Ärztinnen und Ärzte im ambu-
lanten Bereich vom 23. Juni 
2021 2) und § 41 der Kantons-
verfassung, 

                  

beschliesst:                         

      4bis. Zulassung zur Abrech-
nung zulasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversi-
cherung 

                  

 
1) SR 832.10 
2) SR 832.107 

https://db.clex.ch/link/Bund/832.10/de
https://db.clex.ch/link/Bund/832.107/de
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 §  27a 
Zulassungsverfahren 

Prüfungsantrag 
Der Regierungsrat wird aufge-
fordert, auf die 2. Beratung hin 
einen alternativen Gesetzes-
text vorzulegen, der dem 
Grossen Rat die Kompetenz 
erteilt, durch Dekret die Einzel-
heiten des Zulassungsverfah-
rens zu regeln. 

Zustimmung Zustimmung 

 1 Wer als Leistungserbringerin 
oder -erbringer im ambulanten 
Bereich zulasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversi-
cherung (OKP) tätig sein will, 
bedarf einer Zulassung des 
zuständigen Departements 
und untersteht dessen Auf-
sicht. 

   

 2 Die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Zulassung rich-
ten sich nach Bundesrecht. 

   

 3 Die Zulassung kann mit Ein-
schränkungen fachlicher, zeit-
licher und räumlicher Art oder 
mit Auflagen oder Bedingun-
gen verbunden werden, soweit 
dies für die Sicherung einer 
qualitativ hochstehenden, wirt-
schaftlichen und zweckmässi-
gen Leistungserbringung erfor-
derlich ist. 
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 4 Ungenutzte Zulassungen 
verfallen zwölf Monate nach 
Erteilung. Das zuständige De-
partement entscheidet in be-
gründeten Einzelfällen über 
Ausnahmen. 

   

 5 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten der Zulassung und des 
Zulassungsverfahrens sowie 
die Meldepflichten der Inhabe-
rinnen und Inhaber einer Zu-
lassung. Er kann besondere 
Bestimmungen für Praxisüber-
nahmen erlassen. 

   

 §  27b 
Höchstzahlen bei der Zulas-
sung von Ärztinnen und Ärzten 

Prüfungsantrag 
Der Regierungsrat wird aufge-
fordert, auf die 2. Beratung hin 
einen alternativen Gesetzes-
text vorzulegen, der dem 
Grossen Rat die Kompetenz 
erteilt, durch Dekret die Einzel-
heiten bei der Festlegung der 
Höchstzahlen bei der Zulas-
sung von Ärztinnen und Ärzten 
zu regeln. 

Zustimmung Zustimmung 
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    Prüfungsantrag 
Der Regierungsrat wird ein-
geladen, in der Botschaft zur 
zweiten Lesung darzulegen, 
wie mit den vom Bund vorge-
sehenen Gewichtungsfakto-
ren die regionalen Gegeben-
heiten im Kanton Aargau 
ausgeglichen werden kön-
nen, welche den Versor-
gungsgrad beeinflussen. 
Ausserdem sollen allfällige 
Konsequenzen für die For-
mulierung des § 27b 
und/oder der zugehörigen 
Verordnung geprüft werden, 
um dem Kanton Aargau ei-
nen maximalen Spielraum 
bei der bundesrechtskonfor-
men Festlegung von Höchst-
zahlen zu ermöglichen. Da-
bei gilt es insbesondere zu 
klären, wie Expertenbefra-
gungen, Indikatorensysteme, 
Referenzwerte und die Pra-
xis der betroffenen Ärzte-
schaft in die Gewichtungs-
faktoren einbezogen werden 
können. 
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 1 Der Regierungsrat legt in  
einem oder mehreren medizi-
nischen Fachgebieten eine 
Höchstzahl an Ärztinnen und 
Ärzten, die im ambulanten Be-
reich zulasten der OKP Leis-
tungen erbringen, für den ge-
samten Kanton, für eine oder 
für mehrere Regionen durch 
Verordnung fest. 

   

 2 Regionen können aus meh-
reren Gemeinden, einem Be-
zirk oder mehreren Bezirken 
bestehen. 

   

 3 Ist aufgrund der Versor-
gungssituation davon auszu-
gehen, dass in einem Fachge-
biet eine bedarfsgerechte und 
wirtschaftliche Versorgung 
nicht gewährleistet ist, kann er 
nachträglich die Höchstzahl für 
dieses Fachgebiet anpassen 
oder aufheben. 

   

 4 Er kann bei Vorliegen der 
Voraussetzungen gemäss 
Art. 55a Abs. 6 KVG anord-
nen, dass keine Ärztin und 
kein Arzt im betroffenen Fach-
gebiet eine Tätigkeit zulasten 
der OKP neu aufnehmen 
kann. 
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 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. Juli 2025 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


